
Mehrheit von Erben §§ 2035=—2044

nicht zur Hinterlegung eignet, an einen vom Staatlichen 
Notariat zu bestellenden Verwahrer abliefert.

§ 2040
(1) Die Erben können über einen Nachlaßgegenstand nur 

gemeinschaftlich verfügen.
(2) Gegen eine zum Nachlasse gehörende Forderung kann 

der Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Mit
erben zustehende Forderung aufrechnen.

§ 2041
Was auf Grund eines zum Nachlasse gehörenden Rechtes 

oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Ent
ziehung eines Nachlaßgegenstandes oder durch ein Rechts
geschäft erworben wird, das sich auf den Nachlaß bezieht, 
gehört zum Nachlasse. Auf eine durch ein solches Rechts
geschäft erworbene Forderung findet die Vorschrift des 
§ 2019 Abs. 2 Anwendung.

§ 2042
(1) Jeder Miterbe kann jederzeit die Auseinandersetzung 

Verlangen, soweit sich nicht aus den §§ 2043 bis 2045 ein 
anderes ergibt.

(2) Die Vorschriften des § 749 Abs. 2, 3 und der §§ 750 
bis 758 finden Anwendung.

§ 2043
(1) Soweit die Erbteile wegen der zu erwartenden Geburt 

eines Miterben noch unbestimmt sind, ist die Auseinander
setzung bis zur Hebung der Unbestimmtheit ausgeschlossen.

(2) Das gleiche gilt, soweit die Erbteile deshalb noch 
ixnbestimmo sind, weil die Entscheidung über eine Ehelich
keitserklärung, über die Bestätigung einer Annahme an 
Kindes Statt oder über die Genehmigung einer vom Erb
lasser errichteten Stiftung noch aussteht.

§ 2044
(1) Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung die 

Auseinandersetzung in Ansehung des Nachlasses oder ein
zelner Nachlaßgegenstände ausschließen oder von der Ein-
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